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Völlig ungerechte 
Wohnpolitik

KOLUMNE

pp

Die Wohnungspoli-
tik produziert Unge-
rechtigkeiten am lau-

fenden Band: Oder ist es fair, 
dass nur ein Bruchteil der Be-
rechtigten eine Sozialwoh-
nung erhält? Und in einem 
Großteil der raren Sozialwoh-
nungen Mieter wohnen, die 
gar keinen Anspruch mehr 
darauf haben? Dass das Miet-
recht vor allem die schützt, 
die schon eine Wohnung ha-
ben? Und die Wohnungssu-
chenden Mieten zahlen müs-
sen, die teilweise mehr als 
doppelt so hoch sind? Gro-
ße Wohnungen für junge Fa-
milien werden nicht frei, 
weil die Witwe, die viele Jah-
re, nachdem sie die Vier-Zim-
mer-Wohnung mit Mann und 
Kindern geteilt hat, nicht in 
eine kleinere Wohnung um-
zieht, weil sie dafür genau 
so viel Miete zahlen müss-
te wie bisher. Ist es fair, dass 
der „kleine“ Hausbesitzer, der 
sich sein Miethaus mühsam 
zur Altersvorsorge erarbei-
tet hat, jetzt mit einem Mie-
tenstop konfrontiert wird, der 
seine Alterseinkünfte schmä-
lert oder der es ihm verwehrt, 
sein Haus ordentlich in-
stand zu halten? Gerechtig-
keit sähe anders aus. Die Pro-
bleme können nicht durch 
mehr Regulierung, sondern 
nur durch den beschleunig-
ten Bau von Wohnungen ge-
löst werden. Und statt Popu-
lismus wäre mehr Ehrlichkeit 
vonnöten: Nicht alle, die gern 
im Herzen von Düsseldorf 
wohnen möchten, können 
dort Platz finden. Und es wer-
den nie so viele Sozialwoh-
nungen gebaut werden kön-
nen, wie es Bedürftige gibt. 
Deshalb: Kein teurer Bau von 
Sozialwohnungen für einige 
wenige, sondern eine geziel-
tere Förderung durch mehr 
Wohngeld für alle bedürftigen 
Haushalte!

  Ralf Schmitz
Der Autor ist Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der 
Wohnungsbaugesellschaft 
Ralf Schmitz.
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Bei der Heizkostenabrechnung lohnt ein zweiter Blick

VON KATJA FISCHER

Ärger, Streit und sogar gericht-
liche Auseinandersetzungen: 
Die Abrechnung der Betriebs-
kosten in einem Haus sorgt 
immer wieder für Probleme. 
Darunter fallen auch die Heiz-
kosten. „Generell haben Ab-
rechnungen ein hohes Fehler-
potenzial“, sagt Julia Wagner 
vom Eigentümerverband Haus 
& Grund Deutschland. Mieter 
sollten ihre Abrechnung der 
Heizkosten daher prüfen und 
Probleme gemeinsam mit 
ihrem Vermieter lösen. So ge-
hen Mieter vor: 

Ist die angegebene Wohnungs-
größe korrekt?
Bei Betriebs- und Heizkosten-
abrechnungen zählt die tat-
sächliche Wohnfläche. Das 
geht aus einem Urteil des Bun-
desgerichtshofs (BGH) hervor 
(Az.: VIII ZR 220/17). „Damit 
fällt die alte Praxis weg, dass 
die im Mietvertrag genannte 
Wohnungsgröße ausschlagge-
bend ist, es sei denn, sie weicht 
mehr als zehn Prozent von der 
tatsächlichen Wohnungsgröße 
ab“, erklärt Ulrich Ropertz, Ge-
schäftsführer des Deutschen 
Mieterbunds.

Sind Abrechnungs- und Nut-
zungszeitraum korrekt?
„Das ist vor allem nach einem 
Mieterwechsel wichtig“, sagt 
Barbara Saerbeck, Referentin 
des Projektes Marktwächter 
Energie beim Verbraucherzen-
trale Bundesverband. „Dann 
kann der Nutzungszeitraum 

kürzer sein als der Abrech-
nungszeitraum, der in der Re-
gel ein Jahr beträgt.“ Vorsicht: 
Eine einfache zeitbezogene 
Aufteilung der Heizkosten auf 
die Monate im Jahr ist nicht zu-
lässig. Hier muss ein spezielles 
Rechenverfahren angewendet 
werden, das den Witterungs-
verlauf im Kalenderjahr be-
rücksichtigt.

Grundsätzlich gilt: Sind Vor-
auszahlungen mit dem Mieter 
vereinbart, muss einmal jähr-
lich abgerechnet werden. Ver-
mieter, die die Betriebskosten 
nach dem Kalenderjahr ab-

rechnen, müssen sicherstel-
len, dass das Schreiben bis zum 
31. Dezember des Folgejahres 
beim Mieter ankommt. „Wird 
diese Frist nicht eingehalten, 
bleibt der Vermieter in der Re-
gel auf Nachforderungen sit-
zen“, sagt Wagner.

Ist die Höhe der Energiekosten 
plausibel?
Zur Einschätzung dieses Punk-
tes hilft es, die Bezugspreise zu 
kennen. Folgende Preise mit 
Stand vom 1. Juni 2018 können 
Verbraucherzentrale Bundes-
verband als Orientierung die-

nen: Erdgas kostete fünf bis 
sechs Cent pro Kilowattstunde 
Energie (kWh), Heizöl 65 bis 75 
Cent pro Liter. Für Fernwärme 
waren es 90 bis 150 Euro pro 
Megawattstunde (MWh) und 
für Flüssiggas 40 bis 60 Cent 
pro Liter.

Wurde verbrauchsabhängig ab-
gerechnet?
Mitunter machen Vermieter 
die von ihnen beglichenen 
Rechnungen von Energiever-
sorgern zur Grundlage der 
Heizkostenabrechnung ihrer 
Mieter. „Das ist unzulässig“, 

betont Expertin Wagner. „Ent-
scheidend ist vielmehr der Ver-
brauch. Ein wesentlicher Teil 
der Kosten muss verbrauchs-
abhängig abgerechnet werden, 
je nach Mietvertrag mindes-
tens 50 und höchstens 70 Pro-
zent.“ Der Rest wird pauschal 
auf die Wohnfläche verteilt.

Wurden nur zulässige Positio-
nen aufgeführt und ist die Höhe 
plausibel?
Folgendes darf laut Heizkos-
tenverordnung auf die Mie-
ter umgelegt werden: die Kos-
ten für den Betriebsstrom der 

Heizung, die bei drei bis sechs 
Prozent der Brennstoffkosten 
liegen sollten, sowie die Kos-
ten für die Wartung der Hei-
zungsanlage. Liegen sie über 
fünf Prozent der Energiebe-
zugskosten, ist eine Prüfung 
empfehlenswert. Dazu kom-
men Kosten für den Schorn-
steinfeger inklusive der Emis-
sionsmessung sowie Kosten 
für die Bedienung, die Über-
wachung und die Pflege der 
Heizung. Auch die Zahlungen 
für die Überlassung der Erfas-
sungsgeräte werden umgelegt, 
genauso wie die Kosten für die 
Erstellung der Abrechnung und 
einer Verbrauchsanalyse.
Wie komme ich bei Zweifeln an 
meiner Abrechnung an Belege?
„Mieter haben das Recht, ihre 
Betriebskostenabrechnung auf 
Herz und Nieren zu prüfen“, 
erklärt Ropertz. Dazu gehört 
auch, dass sie Einsicht in die 
zugrunde liegenden Verträge, 
Versicherungspolicen, Rech-
nungen oder Bescheide neh-
men können. Der Vermieter 
muss diese Belegkontrolle er-
möglichen, zum Beispiel in sei-
nem Büro. Hier darf der Mieter 
die Belege auch fotografieren. 
Der Vermieter kann dies nicht 
verweigern, entschied das 
Amtsgericht München (Az.: 
412 C 34593/08). 

„Allerdings haben Mieter 
keinen Anspruch auf Zusen-
dung der Rechnungsunterla-
gen in Kopie.“ Dies könnten 
sie nur fordern, wenn die Be-
legkontrolle im Vermieterbü-
ro unzumutbar wäre, erklärt 
Ropertz.

Über die Heizkosten ärgern sich viele: Oftmals erwartet man geringere Kosten als tatsächlich in der Abrechnung stehen, denn der Winter war ja eigentlich 
mild. In der Tat kommen Fehler in der Abrechnung der Betriebskosten nicht selten vor. Die Daten sollte man daher genau prüfen.

Zuschlag nicht gerechtfertigt

(tmn) Der Vermieter darf Kos-
ten einer Modernisierung auf 
die Mieter umlegen. Jedoch 
nur, wenn die Maßnahmen ab-
geschlossen sind. Hat ein Mie-
ter nach einer Modernisierung 
zudem mehr Nachteile als Vor-
teile, muss er in der Regel kei-
nen Modernisierungszuschlag 
zahlen. Das zeigt ein Urteil des 
Amtsgerichts Charlottenburg 
(Az.: 202 C 374/17). 

In dem verhandelten Fall 
tauschte eine Vermieterin im 
Bad und in der Küche ein-
fachverglaste Holzfenster ge-

gen isolierverglaste Fenster 
aus. Zudem dämmte sie in dem 
Altbau den Dachfußboden. 
Danach konnte die Mieterin 
eines der Fenster nur noch ei-
nen Spalt weit öffnen und nicht 
richtig lüften. Zudem wur-
de durch die neue Dämmung 
im Dachfußboden keine Ener-
gie eingespart. Die Bewohne-
rin klagte – sie hatte die Miet-
erhöhung nur unter Vorbehalt 
gezahlt und verlangte nun 
das Geld zurück. Die Vermie-
terin argumentierte, sie hätte 
sich bei der Modernisierung 

an die Denkmalschutz-Vorga-
ben gehalten. Die Richter ga-
ben der Klage statt. Die Mieter-
höhung sei nicht gerechtfertigt. 
Denn die Nachteile überwie-
gen und es gibt kaum energe-
tische Vorteile. Unerheblich 
sei dabei, dass die Vermiete-
rin die neue Dachkonstrukti-
on aus Gründen des Denkmal-
schutzes wählen musste. Auch 
der Einbau der neuen Fenster 
rechtfertigte keine Mieterhö-
hung, insbesondere weil die 
Maßnahmen noch nicht ab-
geschlossen waren.

Wenn eine Modernisierung mehr Nachteile als Vorteile hat, kann der Mieter 
die Zahlung verweigern.  

Nachbarrecht (bü) Übt ein Pro-
fi-Musiker zu Hause regelmä-
ßig Trompete, so müssen das 
die Nachbarn bis zu gewissen 
Grenzen hinnehmen. Bis zu 
drei Stunden werktags dürfe 
trompetet werden, so der Bun-
desgerichtshof. Er befand, dass 
Musik „von erheblicher Bedeu-
tung für die Lebensfreude und 
das Gefühlsleben sein“ könne. 
Allerdings müssen die Rechte 
der Nachbarn gewahrt bleiben, 
also etwa die Ruhezeiten von 
22 bis 6  Uhr eingehalten wer-
den. Im Übrigen sei auch nicht 
entscheidend, ob der Musikant 
ein Profi oder ein Anfänger ist, 
urteilte das Gericht (BGH, V ZR 
143/17).

Mietrecht   Ein Vermieter darf 
seine Mieterhöhungsforde-
rung nicht auf den so genann-
ten Mietpreischeck des Inter-
netportals Immobilienscout24 
stützen, so das Amtsgericht 
München. Das gelte auch 
dann, wenn der Vermieter ar-
gumentiert, dass der Mietspie-
gel (hier für München) nicht 
herangezogen werden könne, 
da nicht nachvollziehbar sei, 
wie er entstehe. Der Mietprei-
scheck bilde nur die gegen-
wärtigen Vermietervorstellun-
gen ab und nicht wie gesetzlich 
vorgeschrieben die tatsächlich 
vereinbarten Mieten in den 
letzten vier Jahre (AmG Mün-
chen, 472 C 23258717).

Ein wesentlicher Teil der Heizkosten muss verbrauchsabhängig abgerechnet werden, je nach Mietvertrag mindestens 50 und höchstens 
70 Prozent. FOTO: DPA
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Zinsfestschreibung
Zins

bis %
Belei-
hung

10 Jahre fest 15 Jahre fest 20 Jahre fest
INSTITUT

Soll-
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Aus-
zahl.

Eff.-
Zins

Soll-
Zins

Aus-
zahl.

Eff.-
Zins

Soll-
Zins
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zahl.

Eff.-
Zins

Klassische Anbieter (Banken und Sparkassen mit Filialen)
1

2

3

4

5

6

7

Finanzdienstleister (vermitteln Fremdkonditionen)
1

2

3

4

5

6

Direktbanken bzw. Internetanbieter (ohne Filialen)
1

2 

3

4

5

6

7

Mittelwert

Hypothekenzinsen: Die günstigsten Anbieter

Sparda-Bank West eG 0211-9933 9933 1,33 100 1,34 1,69 100 1,70 - 100 - 80%
Volksbank Düsseldorf Neuss eG 0211-3802-666 1,49 100 1,53 1,73 100 1,77 2,00 100 2,04 80%
Gladbacher Bank AG 02161-249 154 1,5 100 1,54 1,76 100 1,79 1,97 100 2,01 80%
Wüstenrot Bausparkasse AG Ratingen 02102-911051 1,59 100 1,62 1,79 100 1,80 2,03 100 2,07 80%
Volksbank im Bergischen Land eG 0212-222 11 99 1,66 100 1,69 1,86 100 1,90 2,02 100 2,06 80%
Competence GmbH 030-91611800 1,56 100 1,60 1,91 100 1,95 2,14 100 2,18 80%
Stadtsparkasse Mönchengladbach 02161-279-0 1,71 100 1,72 2,08 100 2,10 - 100 - 80%

R+P Finanzkontor 0211-24509000 0,95 100 0,98 1,11 100 1,13 1,41 100 1,43 80%
MENZLER-BAUFINANZ 02104-912240 0,97 100 0,99 1,17 100 1,19 1,43 100 1,46 80%
Baufi-Nord 0211-15949497 0,95 100 0,98 1,17 100 1,19 1,43 100 1,46  80 %
Werner Arens, wa-finanz 0211-5833878 0,86 100 0,88 1,20 100 1,23 1,41 100 1,44 80%
FLEXHYPO.com 0211-6306030 0,99 100 1,02 1,22 100 1,25 1,55 100 1,58 80%
DASBERATERHAUS24 GMBH 02102-8666-71 1,06 100 1,09 1,24 100 1,27 1,34 100 1,38 80%
Financial Partner Meerbusch 02132-1397893 0,96 100 0,99 1,25 100 1,27 1,45 100 1,47 80%

Creditweb 0800-222 05 0 1,04 100 1,05 1,33 100 1,36 1,74 100 1,75 80%
Baugelddirekt 0611-8809570 1,06 100 1,08 1,50 100 1,52 1,83 100 1,86 80%
MkiB Online 030-640 881 0 1,17 100 1,18 1,53 100 1,54 1,81 100 1,83 80%
Enderlein 0521-58004 0 1,25 100 1,26 1,57 100 1,58 1,91 100 1,93 80%
Dr. Klein Privatkunden AG  0211 / 8285490 1,21 100 1,24 1,59 100 1,62 1,87 100 1,90 80%
Accedo AG Bayreuth 0921-560 70 50 1,25 100 1,28 1,61 100 1,64 1,86 100 1,90 80%
Geld & Plan GmbH 0611-5317-0 1,24 100 1,26 1,66 100 1,69 1,90 100 1,94 80%

Stand: 6. November 2018
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Grafental ist heiß begehrt und die
Nachfrage hält stetig an. Mit dem
�. Bauabschnitt wird weiterer
Platz für neue Grafentaler im
Quartier geschaffen: �� hoch
wertige Wohnungen von � bis �
Zimmern zwischen �� – ��� m� und
clever aufgeteilten Grundrissen
entstehen in diesem Bauabschnitt
und es ist für jeden etwas dabei:
Gartenwohnungen, Studios für
Singles, geräumige Domizile für
Paare und Familien sowie
repräsentative Townhouses und
Penthouses.

Showroom:
InfoCenter Grafental
Neumannstraße � • ����� Düsseldorf:
Mo –Fr: �� – �� Uhr, Sa & So: �� – �� Uhr

��� �.�� �� �� - ���
info@grafental.de • www.grafental.deB, �� kWh/m�, FW, Bj. ����/����, A

Zu den äußeren Werten gehören
die miteinander korrespondieren
den Fassaden der Solitärgebäude
und der Charakter eines gewach
senen Stadtteils.

Der Verkaufsstart für den
�. Bauabschnitt hat begonnen.
Schauen Sie doch mal vorbei und
lernen Sie Grafental und seine
Bewohner persönlich kennen.

�. Bauabschnitt: Noch mehr Platz für das Leben im Quartier

GRAFENTAL
GRÜN . ZENTRAL . DÜSSELDORF
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Kolumne

Völlig ungerechte Wohnpolitik
Die Wohnungspolitik produziert Unge-
rechtigkeiten am laufenden Band: Oder
ist  es  fair,  dass  nur  ein  Bruchteil  der
Berechtigten  eine  Sozialwohnung
erhält? Und in einem Großteil der raren
Sozialwohnungen Mieter  wohnen,  die
gar  keinen  Anspruch  mehr  darauf
haben? Dass das Mietrecht vor allem die
schützt, die schon eine Wohnung haben?
Und die  Wohnungssuchenden  Mieten
zahlen müssen,  die teilweise mehr als
doppelt so hoch sind? Große Wohnun-
gen  für  junge  Familien  werden  nicht
frei,  weil  die  Witwe,  die  viele  Jahre,
nachdem  sie  die  Vier-Zimmer-Woh-

nung mit Mann und Kindern geteilt hat,
nicht in eine kleinere Wohnung umzieht,
weil sie dafür genau so viel Miete zah-
len müsste wie bisher. Ist es fair, dass
der „kleine“ Hausbesitzer, der sich sein
Miethaus  mühsam zur  Altersvorsorge
erarbeitet hat,  jetzt mit einem Mieten-
stop konfrontiert wird, der seine Alter-
seinkünfte  schmälert  oder  der  es  ihm
verwehrt, sein Haus ordentlich instand
zu  halten?  Gerechtigkeit  sähe  anders
aus. Die Probleme können nicht durch
mehr  Regulierung,  sondern nur  durch
den beschleunigten Bau von Wohnun-
gen gelöst  werden.  Und statt  Populis-

mus  wäre  mehr  Ehrlichkeit  vonnöten:
Nicht alle, die gern im Herzen von Düs-
seldorf wohnen möchten,  können dort
Platz finden. Und es werden nie so viele
Sozialwohnungen gebaut werden kön-
nen,  wie  es  Bedürftige  gibt.  Deshalb:
Kein teurer Bau von Sozialwohnungen
für einige wenige, sondern eine geziel-
tere Förderung durch mehr Wohngeld
für  alle  bedürftigen Haushalte!
Ralf Schmitz
Der  Autor  ist  Geschäftsführender
Gesellschafter der Wohnungsbaugesell-
schaft Ralf Schmitz.
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